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Rechtliche Tragweite der SIA-Erdbebennormen

Auch in dei Schweiz ist die Frdbebengefahf das

grosste Risiko untai den Naturgetahren Alle Bau

beteiligten sind tu, ^MHpr.dte KB-*-
verantwortlich Diese Verantwoitung obliegt in
erster lim« den Bauingenieuren und auch den

Atchitckten Unausweichlich ist deshalb die Frage

nach der juristischen insbesondere priuatrecht

Bauwerken

(sieht Kas«D) müt srd, g!e ch me fur die alun Nor
mer. die frage der rechtliche Verb ndhehke t Uuab- WM tlnd anerkannt* Re||«ll dflr TtcHnUcf

bzw Arch ttkt in jedem Fall ime allgtmiine Sotgfaltt- kannt sind technische Regeln dann nenn sie von der
ptheht zu erfüllen Er hat die beiechtigten [nteiessen Wssenschaft als theaietisch richtig erkannt wurden

Schulzen hat Bau ngemeuie Arch tekreu usw sind bewahrt haben

deshalb veipflichtet dieallgemei i anerka

gilt auch für vom SIA heiausgegebf ie Richtimiei einzelnen Voiaussetzuugeu d h det Kr
Empfehlungen und MeikbJittec gemeinen Anerkennung» sind abstiakt



jedes Knrenums Das alles schafft einen giossen Spiel SIA Merkblatt 201B (Ausgabe 20W) wurde auf Anre

ob eine techn sehe Regel als aneikannte und danj t Mai 2004 gestartete ^rnehmlassung Eist nach Übeiai
als verbindhche Regel gelten kam und muss. Beider beitungundDiffereiizbereiiiigiuigwurdedasMerkblalt
Auslegung dei -Formel und gegebenenfalls auch be im Heibsr 20O4 gediuckr

mangels Gesetzeskraft nicht sakrosankt ist muss dieje men werden dass der Bund von der Richtigkeit der

es auf de IT K lenutn die del Zwe fe 1 Kreis der

ehalt gewährleiste! ist sowie wenn jedermann triftige Eurocodes vedeiht den ueueu SÏA Nonnen zur

i es um die Vorsorge gegen Erdbeben geht Wissenschaft Technik und Erfahr

licht des BWG «ltd zwai die mangelnde

in du Praxis bewähit haben Neu* Regeln der

Grund iimden vom S1A enubeiteten und publizierten haben sollen daher
technischen Regeln zoi Erdbebenvoi&oige die Aner Defüutionen enthalten Kn Be ahning
kennung und damit die Veibindhchkeil abzusprechen. m der Praxis n cht
Die klare Mehrheitsmeuiung der Fachkieise muss genû Was ist untei °Bew3hrüngin der Praxis

Kosten oder andeien Gründen von dem abweichen ben d e« Nonnen endlich anzuerkennen Bei

was als nchüg erkannt wurde sinnvollen Anwendung der De arm

sich aufgrund der verfugbaren Infoimaüonen ntens v Bas s abgeklarr und d e im
damit befassen und diese ihren eigenen Tätigkeitei bereits bei Probeanwendui gen bewährt

(Berechnung der Erdbebensicherheit von Neubauten Der Dnailbeneht des BWG erweckt den E ndiuck als

Expertisen Projekte zur Erdbebenverstarkung von Alt ob für die Anerkennung nui die Bewahrung in der Pra

bauten usw} zu Grunde legen xisderSchweizniassgebeadsemkoi i [e Es gibt jedoch
Die neuen Regeln sind von kompetenten allgemein keinen spezifisch schweizerischen Erdbeben Tvp denn
anerkannten Spezialisten die als wissenschaftliche die Tektonik kennt keine Landesgrenzen Massgebend
Autoritäten im Bereich der Erdbebenvorsorge gelten müssen deshalb sogar vorwiegend d*e Erfahrungen
eraibeiret worden Die neuen SIA Normen beruhen auf sein die mit rechn sehen Nonnen m Landern wie



neuen S1A Normen für die Enfbebenvoisorfcf
Schweiz als anerkannte und daiiut verbindlich«
der Baulechink gelten Die Anwender, lmbeson

Bauingenieure sind auf verbind licte Regeln r

Eidbeiwnvorsorge in der Sehnen toipedirn Damn

SchlfDrin3D ini B«i«idi der Eidbebtnvoisorge
Die DiHjaaüHzicrLnig der S1A NonncD durch den

Batiiageiutüif, letährlich W«nn sich me bis anhin
viele nicht um die Erdbebenvorsorge kummern, wer

anspmcben aus, die ihre wirtschaftliche Existenz
beieits vfimchttn töantn, wenn ihte Aibfitîn über

prüft und als mangelhaft beurteilt werden Es dürfte

I« \%rl(tiung von Soigfaltspflichi

sorge halten wurde

reflexarügen Abwehi
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Befürchtungen und abe
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tzgebers
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Erfolg hat
zwei Gründe.
Der eine
ist Ihre Idee.
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